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8. KAPITEL

Straftaten gegen die staatliche Ordnung 

1. ABSCHNITT 

Straftaten gegen die Durchführung von Wahlen

§210 

W ahlbehinderung

(1) Wer einen Bürger der Deutschen Demokratischen Republik von der Aus
übung seines verfassungsmäßigen Wahlrechts zur Wahl der Volkskammer oder 
zu den örtlichen Volksvertretungen oder seines Rechts auf Teilnahme an einer 
Volksbefragung oder einem Volksentscheid durch Gewalt, Drohung mit Gewalt, 
Täuschung oder andere die Entscheidungsfreiheit beeinträchtigende Mittel ab
hält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§211

Wahlfälschung

(1) Wer als Mitglied einer Wahlkommission oder als ein in ihrem Auftrag 
Handelnder das Ergebnis einer Wahl zur Volkskammer, zu den örtlichen Volks
vertretungen, eines Volksentscheids oder einer Volksbefragung verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

2. ABSCHNITT 

Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung

§212

Widerstand gegen staatliche Maßnahmen

(1) Wer einen Angehörigen eines staatlichen Organs durch Gewaltanwendung 
oder Bedrohung mit Gewalt oder einem anderen erheblichen Nachteil an der pflicht
gemäßen Durchführung der ihm übertragenen staatlichen Aufgaben zur Aufrecht
erhaltung von Ordnung und Sicherheit hindert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer die Tat gegen einen Bürger begeht, der in staat
lichem Auftrag bei der Durchführung von Aufgaben zur Gewährleistung von 
Ordnung und Sicherheit mitwirkt.

(3) Der Versuch ist strafbar.


